
Sonderpreise Wasser

Anlage zu den Ergänzenden Bedingungen der Energie- 
und Wasserwerke Bautzen GmbH zur AVBWasserV, 
Preisblatt für die Lieferung von Trinkwasser

Gültig ab 1. Februar 2007.

■ Sonderleistungen
Sonderleistungen sind Angebote, die zusätzlich zu denen im 
Rahmen der Erstellung von Jahresverbrauchsabrechnungen von 
Kunden ausdrücklich abgefordert werden. Die dadurch den EWB 
entstehenden Kosten werden dem Kunden wie folgt in Rechnung 
gestellt:

netto brutto 
(19 % USt.) 

1. Zwischenrechnung 13,00 € 15,47 €

2. manuelle Forderungs- und / oder 
 Zahlungsaufstellung 20,00 € 23,80 €

3. zusätzliche Ablesung 25,00 € 29,75 €

4. Umstellung der Turnus- 
 abrechnung 30,00 € 35,70 €

5. Adressermittlung 15,00 € 17,85 €

6. Rechnungsnachdruck 5,00 € 5,95 €

7. Rechnungskorrektur nach  
 Schätzung 13,00 € 15,47 €

8. Bearbeitungskosten  
 für Barschecks 5,00 € 5,00 €*

Mit (*) gekennzeichnete Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

■ Allgemeines
Die genannten Preise gelten für die Trinkwasserlieferung in 
einem Direktlieferverhältnis mit den EWB jedoch nicht für ei-
ne Betriebskostenabrechnung von Dritten. Die aufgeführten 
Grundpreise und Verrechnungspreise werden auf der Basis 
von 365 Tagen abgerechnet. Die vorstehende Fassung des 
Preisblattes „Sonderpreise für die Lieferung von Trinkwasser 
durch die EWB“ gilt ab 1. Februar 2007. Damit tritt die
bisherige Fassung außer Kraft.

Fragen richten Sie bitte an

Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH
Schäfferstraße 44
02625 Bautzen

Kundenservice: 03591 3752-200



Sonderpreise für die Lieferung 
von Trinkwasser

Die EWB berechnen für die Bereitstellung und Lieferung 
von Trinkwasser nachfolgende Entgelte:

■ Geltungsbereich
Gebäude mit ausschließlich gewerblicher Nutzung eines Rechts-
trägers, Verwaltungsgebäude, öffentliche Gebäude und Ein-
richtungen, Industrie, Landwirtschaft und Gartennutzung.

■ Trinkwasserpreis
Für die Lieferung von Trinkwasser berechnen wir folgendes Entgelt:

netto brutto 
(7 % USt.) 

pro m3 Trinkwasser 1,53 € 1,64 €

■ Grundpreis
Für die Berechnung der Grundpreise gelten folgende Bedingungen:

netto brutto 
(7 % USt.) 

Größe des Wasserzählers monatlicher Grundpreis

Qn 1,5 7,67 € 8,21 €

Qn 2,5 7,67 € 8,21 €

Qn 6 15,34 € 16,41 €

Qn 10 30,68 € 32,83 €

Qn 15 / DN 50 63,91 € 68,38 €

Qn 40 / DN 80 89,48 € 95,74 €

Qn 60 / DN 100 115,04 € 123,09 €

DN 150 140,61 € 150,45 €

GZ Qn 2,5 6,39 € 6,84 €

GZ Qn 6 9,59 € 10,26 €

GZ Qn 10 12,78 € 13,67 €

GZ Qn 15 15,98 € 17,10 €

Bei der Installation von mehreren Trinkwasserzählern in einer Ab-
rechnungseinheit wird ein Gleichzeitigkeitsfaktor beim Grundpreis 
angewandt.

■ Verrechnungspreis
Folgende Aufteilungen gelten für die Berechnung der Verrech-
nungspreise: 

netto brutto 
(7 % USt.) 

Größe des Wasserzählers Preis pro Monat

Wohnungswasserzähler 1,02 € 1,09 €

Qn 2,5 0,56 € 0,60 €

Qn 6 0,64 € 0,68 €

Qn 10 0,87 € 0,93 €

Qn 15 / DN 50 15,08 € 16,14 €

Qn 40 / DN 80 18,76 € 20,07 €

Qn 60 / DN 100 23,01 € 24,62 €

DN 150 34,10 € 36,49 €

GZ Qn 2,5 0,56 € 0,60 €

GZ Qn 6  0,64 € 0,68 €

GZ Qn 10 0,87 € 0,93 €

GZ Qn 15 15,08 € 16,14 €

■ Umsatzsteuer
Die aufgeführten Bruttopreise enthalten die gesetzliche Um-
satzsteuer (zzt. 7 %) und sind aus Übersichtlichkeitsgründen 
zum Teil gerundet. Der Rechnungsbetrag wird auf der Basis von 
Nettopreisen ermittelt und erhöht sich um die Umsatzsteuer.

■ Zahlungsbedingungen
Rechnungen und Abschläge werden zu dem von den EWB 
angegebenen Zeitpunkt, spätestens jedoch zwei Wochen  
nach Rechnungslegung, fällig.

■ Zahlungsverzug
Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von den EWB 
angegebenen Fälligkeitstermins schriftlich angemahnt. Die EWB 
berechnen im Falle eines Zahlungsverzuges, einer Unterbrechung 
und der Wiederaufnahme der Versorgung folgende Entgelte:

netto brutto 
(19 % USt.) 

1. Jede schriftliche Mahnung 5,00 € 5,00 € *

2. Inkassogang 25,00 € 25,00 € *

3. Sperrung 25,00 € 25,00 € *

4. Wiederherstellung des An- 
 schlusses / der Anschlussnutzung 25,00 € 29,75 €

5. Bankrückläuferkosten 6,00 € 6,00 € *

6. Bei Wiederherstellung des Anschlusses / der Anschlussnutzung  
 außerhalb der üblichen Arbeitszeit werden die Kosten nach  
 Aufwand berechnet

Unabhängig von den genannten Pauschalen (Punkt 1 bis 5) kön-
nen auf den fälligen Betrag vom Fälligkeitstag an Verzugszinsen 
gemäß BGB berechnet werden. Mit (*) gekennzeichnete Beträge 
unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 


